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NEWS

Gewinnfreibetrag ab 2010
1 Allgemeines

Der bisher bestehende Freibetrag für investierte Gewinne kann letztmals bei der Ver​anlagung 2009 in Anspruch genommen werden. Ab 2010 wird er in den neuen Ge​winnfreibetrag (GFB) übergeführt. Der Gewinnfreibetrag steht allen betrieblichen Einkunftsarten offen. Im Unterschied zum Freibetrag für investierte Gewinne steht er nunmehr auch Unter​nehmern zu, die den Gewinn durch Bilanzierung ermitteln.

2 Grundfreibetrag und investitionsbedingter Freibetrag

Bei natürlichen Personen kann ab der Veranlagung 2010 bei der Gewinnermittlung eines Betriebes ein Gewinnfreibetrag bis zu 13 % des Gewinnes, insgesamt jedoch höchstens € 100.000,00 geltend gemacht werden. Der Gewinnfreibetrag steht allen betrieblichen Einkunftsarten offen.

Bei der Ermittlung des Gewinnfreibetrages unterscheidet man den
· Grundfreibetrag und den

· investitionsbedingten Gewinnfreibetrag.

Der Grundfreibetrag steht den Steuerpflichtigen bis zu einem Gewinn von € 30.000,00 in Höhe von € 3.900,00 (13 % von € 30.000,00) ohne ein Investitionserfordernis zu. Er stellt das Gegenstück zur Sechstelbestimmung der unselbständig Erwerbstätigen dar und ist eine reine Steuerentlastungsmaßnahme.
Zusätzlich zum Grundfreibetrag kann ein investitionsbedingter Gewinnfreibetrag von 13 %, höchstens € 96.100,00 in Anspruch genommen werden.
Für die Geltendmachung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrages gilt jedoch das Erfordernis der Anschaffung oder Herstellung bestimmter

· abnutzbarer körperlicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von mindestens vier Jahren oder von

· Wertpapieren, die dem Anlagevermögen ab dem Anschaffungszeitpunkt mindestens vier Jahre gewidmet sind.

Der Kreis der begünstigten Wirtschaftsgüter umfasst auch gebäudebezogene Anschaffungs- oder Herstellungskosten, jedoch nicht Instandsetzungs- oder Instandhaltungskosten. Die begünstigten Wirtschaftsgüter müssen einem Betrieb oder einer inländischen Betriebstätte zuzurechnen sein.

Nicht zu den begünstigten Wirtschaftsgütern gehören u. a.

· Personen- und Kombinationskraftfahrzeuge, ausgenommen Fahrschulkraftfahrzeuge sowie Kraftfahrzeuge, die zu mindestens 80 % der gewerblichen Personenbeförderung dienen,

· geringwertige Wirtschaftgüter,

· gebrauchte Wirtschaftsgüter sowie

· Wirtschaftsgüter, für die ein Forschungsfreibetrag oder die Forschungsprämie in Anspruch genommen wurde.

3 Berechnungsbeispiele
	
	Variante 1
	Variante 2
	Variante 3

	Gewinn vor Gewinnfreibetrag
	25.000,00
	70.000,00
	900.000,00

	davon 13 % (max. € 100.000,00)
	3.250,00
	9.100,00
	100.000,00

	Investition begünstigter Wirtschaftsgüter
	1.500,00
	3.000,00
	120.000,00

	Grundfreibetrag
	3.250,00
	3.900,00
	3.900,00

	investitionsbedingter Gewinnfreibetrag
	0,00
	3.000,00
	96.100,00

	Gewinnfreibetrag insgesamt
	3.250,00
	6.900,00
	100.000,00

	Gewinn nach Gewinnfreibetrag
	21.750,00
	63.100,00
	800.000,00


Anmerkungen zur Berechnung:

Variante 1: Die Inanspruchnahme des investitionsbedingten Gewinnfreibetrages ist nicht möglich, da der Gewinn € 30.000,00 nicht überschreitet.

Variante 2: Der investitionsbedingte Gewinnfreibetrag könnte maximal im Ausmaß von € 5.200,00 (€ 9.100,00 abzüglich Grundfreibetrag von € 3.900,00) in Anspruch genommen werden. Es wurden jedoch nur Investitionen in begünstigte Wirtschaftsgüter von € 3.000,00 vorgenommen. Damit kann nur ein investitionsbegünstigter Gewinnfreibetrag von € 3.000,00 berücksichtigt werden.

Variante 3: Eine Inanspruchnahme des investitionsbedingten Gewinnfreibetrages im Ausmaß von max. € 96.100,00 (€ 100.000,00 abzüglich Grundfreibetrag von € 3.900,00) ist möglich. Die dafür erforderlichen Investitionen in begünstigte Wirtschaftsgüter wurden vorgenommen.

4 Steuererklärung

Der Grundfreibetrag wird ohne besondere Geltendmachung in der Steuererklärung automatisch zuerkannt.
Der investitionsbedingte Gewinnfreibetrag ist in der Steuererklärung (Formular E1a, Beilage zur Einkommensteuererklärung, getrennt nach körperlichen Anlagegütern und Wertpapieren) anzuführen. Wird ein investitionsbedingter Gewinnfreibetrag in Anspruch genommen, ist auch der Grundfreibetrag in die Steuererklärung betragsmäßig aufzunehmen.
5 Nachversteuerung, Ersatzbeschaffung

Scheiden Wirtschaftsgüter, für die der investitionsbedingte Gewinnfreibetrag geltend gemacht worden ist, vor Ablauf der Frist von vier Jahren aus dem Betriebsvermögen aus, ist der investitionsbedingte Gewinnfreibetrag gewinnerhöhend anzusetzen (Nach​versteuerung).

Im Fall des Ausscheidens bzw. der vorzeitigen Tilgung von Wertpapieren unterbleibt die Nachversteuerung, sofern begünstigte Wirtschaftsgüter angeschafft oder hergestellt werden (Ersatzbeschaffung).

6 Schulbuchbezug 

Jeweils Kapitel „Steuerrecht“ in

· Rechnungswesen & Controlling HAK IV 
SBNr. 131026, Auflage 2007
· Rechnungswesen & Controlling HLW V
SBNr. 136207, Auflage 2008
· Rechnungswesen HAS 3
SBNr. 120792, Auflage 2008
· Rechnungswesen FW 3
SBNr. 125397, Auflage 2008
Außerdem:

· Einführung in das Steuer- und Beihilfenrecht
SBNr. 136192, Auflage 2008
7 Weitere Informationen 

Weitere Informationen zu diesem Thema können im Internet unter folgenden Adressen abgerufen werden: 

· Bundesministerium für Finanzen
www.bmf.gv.at
· Wirtschaftskammern Österreichs
www.wko.at
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